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  Grosser Rat

Teilrevision des Gesetzes über das Gesundheitswesen des Kantons Graubünden (Gesundheitsgesetz) (B16/2006-2007, S. 1735)
P R O T O K O L L

der Sitzungen der Kommission für Gesundheit und Soziales
Datum:
Donnerstag, 8. März, 2007, 14.00 – 18.15 Uhr

Donnerstag, 22. März 2007, 9.30 – 15.20 Uhr
Ort:
Schulungsraum, Grossratsgebäude, Chur
Präsenz:
Augustin (Präsident), Trepp (Vizepräsident), Brüesch, Bundi, Caviezel (Pitasch), Hardegger, Märchy-Michel, Nick, Noi-Togni, Peer, Portner,

Jenal (Protokoll 8.3.2007), Gross (Protokoll 22.3.2007)

RP Schmid (Vorsteher DJSG), Candinas (Departementssekretär DJSG), Leuthold (Vorsteher Gesundheitsamt) 

entschuldigt: Märchy-Michel (8. März 2007)
I. Eintreten

Eintreten ist unbestritten und somit beschlossen.
II. Detailberatung

Art. 6a lit. e bis g
Gemäss Botschaft
Art. 15a Abs. 1 lit. a
a)
Kommissionsmehrheit (6 Stimmen; Brüesch, Bundi, Caviezel, Hardegger, Peer, Portner; Sprecherin: Brüesch) und Regierung
Ändern wie folgt:

Das Rauchen ist verboten:

a)
in öffentlich zugänglichen geschlossenen Räumen, soweit es nicht in entsprechend gekennzeichneten separaten Nebenräumen für Raucher erfolgt;

b)
Kommissionsminderheit (4 Stimmen; Augustin, Nick, Noi-Togni, Trepp; Sprecher: Augustin)

Ändern wie folgt: 

Das Rauchen ist verboten:

a)
in öffentlich zugänglichen geschlossenen Räumen, soweit es nicht in entsprechend gekennzeichneten separaten Nebenräumen für Raucher (Fumoirs) erfolgt; in den Fumoirs dürfen gastronomische Leistungen nur in Selbstbedienung erfolgen; 

Art. 15a Abs. 1 lit. b

Gemäss Botschaft
Art. 15a Abs. 2
a)
Kommission
Streichen

b)
Regierung

Gemäss Botschaft

Art. 15a Abs. 3
Kommission und Regierung
Wie folgt ändern:

…die sich überwiegend an Erwachsene richten, aufgehoben werden, sofern das Rauchen in separaten nicht dem Schulbetrieb dienenden Räumen….
Art. 15b
Gemäss Botschaft

Art. 19
Gemäss Botschaft

Art. 22

Kommission und Regierung
Aufheben

(Aufgrund von Art. 8 und 11 des eidgenössischen Transplantationsgesetzes ist diese Bestimmung hinfällig geworden.)
Art. 22a
Gemäss Botschaft

Art. 25 Abs. 1
Gemäss Botschaft

Art. 26
Gemäss Botschaft
Art. 36 Abs. 1 und 2

Gemäss Botschaft

Art. 36 Abs. 3
a) Kommissionsmehrheit (10 Stimmen; Augustin, Trepp, Brüesch, Bundi, Caviezel (Pitasch), Hardegger, Märchy-Michel, Nick, Peer, Portner; Sprecher: Augustin) und Regierung
Gemäss Botschaft

b) Kommissionsminderheit (1 Stimme; Sprecherin: Noi-Togni)
Gemäss geltendem Wortlaut:
3Ärzte sind berechtigt, auch ohne Bewilligung zur Führung einer Privatapotheke Heilmittel zur unmittelbaren Anwendung am Patienten während der Konsultation, in Notfällen und bei Hausbesuchen sowie zur Sicherstellung der Erstversorgung abzugeben. 
Art. 36 Abs. 4 und 5: Neu: Art. 50a und 50b
Kommission und Regierung
Art. 36 Abs. 4 und 5 gemäss Botschaft werden aus systematischen Gründen neu zu den nachstehenden Artikeln 50a bzw. 50b
Art. 44
Gemäss Botschaft
Art. 49 Abs. 3  
Bei Obsiegen des Antrages gemäss Kommissionsmehrheit zu Artikel 15a Abs. 1 lit. a:

Kommission und Regierung
Gemäss Botschaft

Bei Obsiegen des Antrages gemäss Kommissionsminderheit zu Artikel 15a Abs. 1 lit. a wie folgt ändern:

Kommission und Regierung
Verstösse gegen Artikel 15a Abs. 1 lit. a  werden von der Gemeinde (…) wie folgt geahndet:

a) bei Widerhandlung gegen das Rauchverbot mit Busse bis 100 Franken, im Wiederholungsfall bis zu 500 Franken; 
b) bei Erbringen von über die Selbstbedienung hinaus gehenden gastronomischen Leistungen in den Fumoirs mit Busse bis 500 Franken, im Wiederholungsfall bis zu 2’500 Franken.

Art. 49 Abs. 4
Gemäss Botschaft

Art. 50 Abs. 2 bis 4
Gemäss Botschaft
Art. 50a (Botschaft Art. 36 Abs. 4)
Kommission und Regierung
1)
Marginalie neu: 

Beschränkung der Selbstdispensation; 1. Pflicht zur Einsichtgewährung
2)
Fassung gemäss Botschaft Art. 36 Abs. 4 mit folgenden Änderungen:

Die Ärzte haben den gesundheitspolizeilichen Organen bei begründetem Verdacht einer Widerhandlung gegen die Einhaltung der Beschränkung der Abgabebefugnis von Arzneimitteln Einsicht in die Rechnungen der Arzneimittellieferanten, die Arzneimittelrechnungen an die Versicherer und die Krankengeschichten zu gewähren. 

Art. 50b (Botschaft Art. 36 Abs. 5)
a)
Kommission und Regierung
Marginalie neu: 2. Entzug der Abgabeberechtigung

b)
Kommissionsmehrheit (8 Stimmen; Augustin, Trepp, Brüesch, Bundi, Caviezel (Pitasch), Hardegger, Märchy-Michel, Peer, Sprecher: Augustin) und Regierung
Fassung gemäss Botschaft Art. 36 Abs. 5 mit folgenden redaktionellen Anpassungen:
Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Widerhandlung gegen die Abgabe-einschränkung von Art. 36 Abs. 3 lit. b oder bei Verweigerung der Gewährung der Einsichtnahme in die Unterlagen gemäss Art. 50a kann den betreffenden Ärzten die Abgabeberechtigung von Arzneimitteln für die Dauer von einem bis fünf Jahren entzogen werden.
c)
Kommissionsminderheit (3 Stimmen; Nick, Portner, Trepp; Sprecher: Portner)

Fassung gemäss Botschaft Art. 36 Abs. 5 mit folgenden redaktionellen Anpassungen sowie Änderungen bzw. Ergänzungen:
1Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Widerhandlung gegen die Abgabeeinschränkung von Art. 36 Abs. 3 lit. b oder bei Verweigerung der Gewährung der Einsichtnahme in die Unterlagen gemäss Art. 50a kann (…) die Abgabeberechtigung von Arzneimitteln für die Dauer von bis zu zwei Jahren entzogen oder eine Busse ausgesprochen werden.

2In leichten Fällen erfolgt eine Verwarnung.
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